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Praxis-Beispiel: 

Sie setzen Ihren Arbeitnehmer auf verschiedenen Baustellen ein. Dieser fährt jeden Tag zu Ihrem Betrieb und von dort zusammen mit anderen Mitarbeitern in einem Ihrer Firmenfahrzeuge zur jeweiligen Baustelle. Der Arbeitnehmer sucht Ihren Betrieb nachhaltig auf, so dass er dort eine regelmäßige Arbeitsstätte hat. Er übt somit keine Einsatzwechseltätigkeit aus.


· Die Fahrten zum Betrieb sind als Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte einzustufen, für die der Arbeitnehmer die Entfernungspauschale geltend machen kann.

· Die Fahrten vom Betrieb zur jeweiligen Baustelle stellen eine auswärtige Tätigkeit dar. Wegen des kostenlosen Sammeltransports dürfen Sie allerdings keine weiteren Fahrtkosten steuerfrei abrechnen.

· Verpflegungsmehraufwendungen dürfen Sie für die ersten drei Monate des Einsatzes auf der jeweiligen Baustelle erstatten. Bei der Ermittlung der Abwesenheitszeiten stellen Sie darauf ab, wie lange Ihr Arbeitnehmer von Ihrem Betrieb abwesend ist. Die Zeit, die der Arbeitnehmer aufwendet, um Ihren Betrieb zu erreichen, bleibt unberücksichtigt.

II.

Auswirkungen der Dreimonatsfrist auf die Reisekostenabrechnung

Wer bis zum 31.12.2007 länger als drei Monate am selben auswärtigen Einsatzort tätig war, hatte dort 
eine regelmäßige Betriebs- bzw. Arbeitsstätte. Ab dem Jahr 2008 entfällt diese Dreimonatsfrist, so dass Sie jetzt Ihre Fahrt- und Übernachtungskosten unabhängig von der Dauer Ihrer jeweiligen Aus​wärtstätigkeit zeitlich unbegrenzt als Reisekosten abrechnen dürfen. Nur für Verpflegungsaufwendungen gilt weiterhin die Dreimonatsfrist für eine zusammenhängende Tätigkeit am selben Einsatzort.
III.
Tätigkeit auf ständig wechselnden Einsatzstellen (oder Fahr​tätigkeit)

Einsatzwechseltätigkeit mit Übernachtung

Ihr Arbeitnehmer übt eine Einsatzwechseltätigkeit aus, wenn er keine regelmäßige Arbeitsstätte hat und typischerweise auf ständig wechselnden Einsatzstellen tätig wird (Bundesfinanzhof (BFH), Urteil vom 11.05.2005 ‑ VI R 30/05). Übernachtet er am Ort der auswärtigen Einsatzstelle, können Sie folgende Kosten lohnsteuerfrei erstatten:

· Übernachtungskosten,

· Kosten für die Wege zwischen dem Ort, an dem der Arbeitnehmer seinen Lebensmittelpunkt hat, und dem Tätigkeitsort,

· Kosten für die Wege von der auswärtigen Unterkunft zur Tätigkeitsstätte, und zwar zeitlich unbegrenzt auf drei Monate in tatsächlicher Höhe (ohne Einzelnachweis pauschal 0,30 € pro km),

· Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe der steuerlich zulässigen Pauschalen für die ersten drei Monate an der jeweiligen auswärtigen Tätigkeitsstätte (bei der Berechnung der Zeiten stellt der Arbeitgeber auf die Abwesenheit vom Ort des Lebensmittelpunkts, also der Wohnung des Arbeitnehmers ab).

Praxis-Beispiel:

Sie beschäftigen einen Arbeitnehmer, der seit dem 01.01.2008 auf einer 100 km entfernt liegenden Baustelle tätig ist. Er fährt montags um 7 Uhr von zu Hause ab und kehrt freitags um 18 Uhr wieder nach Hause zurück. Er ist während der Arbeitszeit in einer Pension untergebracht, an die Sie monatlich 290 € zahlen. Die Entfernung von der Pension zur Baustelle beträgt 5 km, hin und zurück also 10 km. Für den Monat April 2008 können Sie folgende Beträge steuerfrei auszahlen:
· 4 Fahrten von zu Hause zum auswärtigen
Tätigkeitsort x 100 km x 2 x 0,30 € =
240,00 €

· 4 Fahrten vom auswärtigen Tätigkeitsort nach
Hause x 100 km x 2 x 0,30 € =
240,00 €

· 22 Tage von der Pension zur Baustelle und
zurück x 10 km x 0,30 € =
  66,00 €

Fahrtkosten insgesamt
    546,00 €

Sie dürfen die Verpflegungspauschale nicht steuerfrei erstatten, weil der Zeitraum von drei Monaten bereits abgelaufen ist. Die Kosten der Unterkunft, die Sie unmittelbar tragen, ziehen Sie als Betriebs​ausgaben ab, ohne dass dafür bei Ihrem Arbeitnehmer ein geldwerter Vorteil angesetzt werden muss.

Einsatzwechseltätigkeit bei täglicher Rückkehr

Hat Ihr Arbeitnehmer keine regelmäßige Arbeitsstätte und wird er von Ihnen typischerweise auf 
ständig wechselnden Arbeitsstellen beschäftigt, können Sie die Fahrtkosten zeitlich unbegrenzt in tatsächlicher Höhe (ohne Einzelnachweis pauschal mit 0,30 € pro km) steuerfrei an Ihren Arbeit​nehmer erstatten. Ab dem 01.01.2008 kommt es nicht mehr darauf an, dass die Entfernung 
zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte mehr als 30 km beträgt. Verpflegungsmehraufwendungen dürfen Sie nur für die ersten drei Monate einer auswärtigen Tätigkeit steuerfrei erstatten. Danach müssen Sie die Erstattungen als steuerpflichtigen Arbeitslohn erfassen.

Erstattung von Verpflegungsmehraufwand bei einer Fahrtätigkeit

Das Typische an einer Fahrtätigkeit ist, dass Ihr Arbeitnehmer seine auswärtige Tätigkeit mit und in Ihrem Fahrzeug ausübt, z.B. in einem Taxi, Lkw oder Bus. Bei der Erstattung von Verpflegungsmehraufwand ist zwar die Dreimonatsregelung zu beachten, diese wenden Sie jedoch praktisch nicht an, weil Sie jede Fahrt bei der Fristberechnung wieder als neue Fahrt (= neue auswärtige Tätigkeit) beurteilen.

IV.
Welche Aufwendungen können Sie bei Geschäftsreisen 
geltend machen? 

Reisekosten sind alle Aufwendungen, die Ihnen bzw. Ihrem Arbeitnehmer unmittelbar durch die auswärtige Tätigkeit entstehen. Sie dürfen Ihre Aufwendungen nur dann als Betriebsausgaben abziehen, wenn sie betrieblich bzw. beruflich veranlasst sind. Bei Auslandsreisen prüft das Finanzamt besonders gründlich, ob es sich eventuell doch um eine private Reise handelt. Bei gemischt veranlassten 
Reisen teilen Sie Ihre Aufwendungen zeitanteilig auf.

Folgende Tabelle zeigt Ihnen die wichtigsten Arten von Reisekosten und in welcher Höhe Reisekosten steuerfrei erstattet werden können:

	Verkehrsmittel/
Kostenart
	Höhe der abziehbaren Auf​wendungen
	Kosten, die Sie Ihrem Arbeit​nehmer steuerfrei erstatten 
können

	Firmenwagen
	die tatsächlichen Kfz-Kosten
	Kosten, die der Arbeitnehmer ver​auslagt hat, z.B. Pflege- und Benzinkosten

	Privatfahrzeug
	· pauschal 0,30 € pro km

· anteilige tatsächliche Kosten bzw. ein hieraus errechneter 
pauschaler Kilometersatz
	· pauschal 0,30 € pro km

· anteilige tatsächliche Kosten bzw. ein hieraus errechneter 
pauschaler Kilometersatz

	andere (öffentliche) Verkehrsmittel
	tatsächliche Kosten des Verkehrs​mittels (mit Zuschlägen und Nebenkosten, z.B. Bahncard)
	tatsächliche Kosten des Verkehrs​mittels (mit Zuschlägen und Nebenkosten, z.B. Bahncard)

	Verpflegung
	Verpflegungspauschalen
(Abzug der tatsächlichen Kosten nicht möglich)
	Verpflegungspauschalen 
(Abzug der tatsächlichen Kosten nicht möglich)

	Übernachtung
	tatsächliche Übernachtungskosten 
ohne Verpflegungsanteil

(ab 01.01.2008: kein Ansatz der 
Auslandspauschalen mehr möglich)
	tatsächliche Übernachtungskosten 
ohne Verpflegungsanteil 
oder
Übernachtungspauschalen 
(jeweils gültige BMF-Fassung)

	Nebenkosten
	tatsächliche Kosten, wie z.B. Parkgebühren, Mautgebühren, Telefonkosten
	tatsächliche Kosten, wie z.B. Parkgebühren, Mautgebühren, Telefonkosten


V.
Abzug der Fahrtkosten

Fahrten mit dem Firmen-Pkw

Gehört der Pkw zu Ihrem Betriebsvermögen, ziehen Sie alle Kfz-Kosten, also auch die, die Ihnen 
während einer Geschäftsreise entstehen, in voller Höhe als Betriebsausgaben ab. Nicht erforderlich ist, dass Sie die Kosten, die Ihnen anlässlich einer Geschäftsreise entstehen, gesondert ermitteln und ausweisen.

Fahrten mit dem Privatfahrzeug

Fahren Sie mit einem privaten Pkw, können Sie entweder die Kilometerpauschale von 0,30 € je ge​fahrenen Kilometer oder die tatsächlichen Kfz-Kosten ansetzen, die auf Ihre auswärtige Tätigkeit entfallen. Sie sollten die Variante wählen, die für Sie vorteilhaft ist. Die Kilometerpauschale ist dann vorteilhafter, wenn Sie ein abgeschriebenes Fahrzeug bzw. ein Kleinfahrzeug nutzen, das nur geringe Kosten verursacht. Bei neueren und größeren Fahrzeugen lohnt es sich oft, die tatsächlichen Kosten zu ermitteln. Folgendes Beispiel zeigt Ihnen, wie Sie Ihren individuellen Kilometersatz berechnen: 

Praxis-Beispiel:
Sie kaufen im Januar 2008 einen privaten Pkw für 30.000 €, mit dem Sie 2008 insgesamt 15.000 km zurücklegen. Ihnen entstehen bis zum 31.12.2008 folgende Kfz-Kosten:

· Abschreibung
  5.000 €

· Benzin
  2.360 €

· Reparatur, Wartung, Pflege
  1.120 €

· Versicherung/Steuern usw.
  1.596 €

Kosten insgesamt
10.076 €
Ihr persönlicher Kilometersatz beträgt somit (10.076 € : 15.000 km =) 0,67 €. Sie können also statt 0,30 € für jeden betrieblich gefahrenen Kilometer 0,67 € geltend machen. 

Den einmal ermittelten Betrag dürfen Sie so lange anwenden, bis sich Ihre Verhältnisse ändern, z. B. durch Wegfall der Abschreibung oder Änderung der Leasingraten oder Kauf eines neuen Fahrzeugs.

VI.
Mehraufwendungen für Verpflegung 

Sie dürfen nicht die tatsächlichen Verpflegungskosten geltend machen, sondern nur die gesetzlich festgelegten Pauschalbeträge. Jedoch dürfen Sie Ihrem Arbeitnehmer die Pauschalen steuerfrei erstatten. Sie dürfen sogar den doppelten Betrag erstatten, wenn Sie den übersteigenden Betrag mit 25 % pauschal lohnversteuern. Jeder Tag ist für sich abzurechnen.

Die inländischen Verpflegungspauschalen betragen:

	Abwesenheit pro Tag
	Höhe der 
Verpflegungs​pauschale
	zusätzliche Erstattung: pauschal mit 25 % zu versteuern

	unter 8 Stunden
	
0 €
	
0 €

	ab 8 Stunden
	
6 €
	
6 €

	ab 14 Stunden
	
12 €
	
12 €

	24 Stunden
	
24 €
	
24 €


Die Pauschalen für Verpflegungsmehraufwand werden nicht gekürzt, wenn Sie während einer Geschäftsreise bewirten oder bewirtet werden (R 9.6 Abs. 1 LStR). Der geldwerte Vorteil, der Ihnen durch eine kostenlose Bewirtung zufließt, stellt gemäß R 4.7 Abs. 3 EStR keine Betriebseinnahme dar.

VII.
Verpflegungspauschalen im Ausland 

Haben Sie sich an einem Tag in mehreren Ländern aufgehalten, für die steuerrechtlich unterschiedlich hohe Pauschbeträge gelten, setzen Sie immer den Pauschbetrag für den ausländischen Staat an, in dem Sie sich zuletzt aufgehalten haben (R 9.6 Abs. 3 LStR). Es kommt nicht darauf an, wo Sie sich überwiegend aufgehalten haben. Reisen Sie an einem Tag vom Inland ins Ausland und wieder zurück ins Inland, setzen Sie immer den Pauschbetrag für den ausländischen Staat an, in dem Sie sich zuletzt aufgehalten haben.

VIII.
Abzug der Übernachtungskosten 

Bei Übernachtungen dürfen Sie nur die tatsächlichen Kosten geltend machen. Sie müssen Ihre 
Unterbringung am Reiseziel durch Rechnungen des Hotels, Gasthofs usw. nachweisen. Eine Ausnahme gibt es nur für Arbeitnehmer. Als Arbeitgeber dürfen Sie Ihrem Arbeitnehmer bei Inlands​reisen ohne Nachweis pauschal 20 € je Übernachtung lohnsteuerfrei erstatten (R 9.7 Abs. 3 LStR).

Auch bei Übernachtungen im Ausland können Sie seit dem 01.01.2008 nur die Übernachtungs​kosten abziehen, die Ihnen tatsächlich entstanden sind (R 9.7 Abs. 2 LStR). Die ausländische Umsatzsteuer dürfen Sie nicht als Vorsteuer abziehen. Diese gehört mit zu den Übernachtungskosten, die als Betriebsausgabe abgezogen werden.

Auch wenn Sie selbst seit dem 01.01.2008 keine Pauschalbeträge für Übernachtungen mehr geltend machen dürfen, so dürfen Sie nach wie vor Ihren Arbeitnehmern die Übernachtungskosten ohne Einzelnachweis mit Pauschbeträgen steuerfrei erstatten (R 9.7 Abs. 3 LStR). Sie dürfen die Übernachtungspauschale jedoch nicht lohnsteuerfrei an Ihren Arbeitnehmer erstatten, wenn 

· Sie oder Ihr Geschäftspartner die Kosten der Unterkunft ganz oder teilweise übernehmen,

· der Arbeitnehmer in einem Fahrzeug übernachtet (z.B. in der Schlafkabine Ihres Lkw),

· bei einer Flug- oder Schiffsreise neben der Beförderung keine zusätzlichen Kosten für Über​nachtungen in Rechnung gestellt werden.

IX.
Abgrenzung der Verpflegungs- von den Übernachtungs​kosten

Die Übernachtungskosten sind voll abziehbar, die Verpflegungskosten jedoch nur in Höhe der 
Pauschalen. Erhalten Sie eine Rechnung, in der die Übernachtung ohne Frühstück ausgewiesen ist, können die vollen Übernachtungskosten ungekürzt als Betriebsausgaben abgezogen werden. Sind Verpflegungskosten enthalten, müssen Sie diese wie folgt herausrechnen: 

· Ist das Frühstück getrennt von den Übernachtungskosten ausgewiesen, dürfen nur die ausgewiesenen Übernachtungskosten abgezogen werden, nicht aber die Kosten für das Frühstück.

· Ist in den Übernachtungskosten das Frühstück enthalten und ist der Preis für das Frühstück nicht getrennt ausgewiesen, müssen Sie ab dem 01.01.2008 den Gesamtpreis pro Über​nachtung um 20 % der vollen Verpflegungspauschale kürzen (R 9.7 Abs. 1 LStR). Die volle Verpflegungspauschale bei Inlandsreisen beträgt 24 €, so dass die Kürzung 24 € x 20 % = 4,80 € beträgt (bei Übernachtungen bis zum 31.12.2007 gilt noch der alte Wert von 4,50 €).

· Haben Sie eine Übernachtung mit Halb- oder Vollpension vereinbart, dann müssen Sie nicht nur das Frühstück herausrechnen, sondern auch das Mittag- und/oder Abendessen. Ist der Preis für die Verpflegung nicht getrennt ausgewiesen, ziehen Sie jeweils 40 % der vollen Verpflegungs​pauschale ab (R 9.7 Abs. 1 LStR). Die Kürzung beträgt deshalb bei einer Übernachtung im Inland je Mahlzeit (24 € x 40 % =) 9,60 €.

Praxis-Beispiel:

Sie übernachten auf einer Geschäftsreise im Februar 2008 dreimal in einem Hotel. Für die Übernachtungen mit Vollpension zahlen Sie 288 €. Sie ermitteln den Anteil, der auf die Übernachtungen entfällt, wie folgt:


drei Übernachtungen mit Vollpension
288,00 €


abzüglich Vorsteuer
  45,98 €

Nettobetrag ohne Umsatzsteuer
242,02 €


‑
4,80 € x 3 für Frühstück
  14,40 €


‑
9,60 € x 3 für Mittagessen
  28,80 €


‑
9,60 € x 3 für Abendessen
  28,80 €

Übernachtungskosten netto
170,02 €
Es kann nur der Betrag von 170,02 € als Übernachtungskosten gebucht werden. Die Vorsteuer kann allerdings aus dem Gesamtbetrag geltend gemacht werden.

Bei Auslandsreisen ist entsprechend zu verfahren, nur mit dem Unterschied, dass die volle Verpflegungspauschale des Landes zugrunde zu legen ist, in dem Sie übernachtet haben.

Praxis-Beispiel:


Sie übernachten in Belgien. Für die Übernachtung mit Frühstück zahlen Sie 125 €. Den Betrag, der auf die Übernachtung entfällt, ermitteln Sie wie folgt:

Übernachtungskosten mit Frühstück =
 125,00 €
abzüglich Frühstücksanteil (42 €* x 20 % =)
    8,40 €
Übernachtungskosten ohne Frühstück 
116,60 €
(* 42 € = Verpflegungspauschale von Belgien)

Auch hier gilt: Sind Übernachtungen mit Halb- oder Vollpension vereinbart, ziehen Sie jeweils 40 % der vollen Verpflegungspauschale ab (R 9.7 Abs. 1 LStR). Dabei legen Sie die volle Verpflegungs-pauschale des Landes zugrunde, in dem Sie übernachtet haben. Übernachten Sie bei einer Geschäftsreise vor dem Grenzübertritt noch in Deutschland, erfolgt die Kürzung mit dem inländischen Wert von 4,80 € (vor dem 01.01.2008 = 4,50 €). Maßgebend ist immer, wo Sie übernachtet haben.
Ab 2008 ändert sich die Abrechnung Ihrer inländischen und ausländischen Geschäftsreisen. Als Arbeit�geber brauchen Sie Gewissheit darüber, ob Reisekosten, die Sie Ihrem Arbeitnehmer erstatten, steuerfrei oder steuerpflichtig sind. Sie haften nämlich dafür, wenn Sie die Lohnsteuer nicht zutreffend einbehalten. Betroffen sind aber nicht nur Ihre Arbeitnehmer, sondern auch Sie selbst. Die Lohnsteuer-Richtlinien 2008 enthalten tiefgreifende Änderungen. 





Ab 2008 wird die Geschäftsreise in Auswärtstätigkeit umbenannt. Hintergrund ist, dass künftig alle auswärtigen Tätigkeiten gleichbehandelt werden, so dass es sich dann auch immer um Geschäftsreisen handelt, wenn Sie oder Ihr Arbeitnehmer typischerweise nur an ständig wechselnden Einsatzstellen oder auf einem Fahrzeug tätig werden. Außerdem werden


Übernachtungspauschalen bei Auslandsreisen nur noch bei Erstattungen an Arbeitnehmer an�erkannt (d.h., als Arbeitgeber dürfen Sie � nach wie vor � die Übernachtungskosten pauschal an Ihre �Arbeitnehmer erstatten) sowie


die Kosten für ein Frühstück mit 20 % der vollen Verpflegungspauschale aus dem in- und ausländischen Übernachtungspreis herausgerechnet (also mit 24 € x 20 % = 4,80 € statt wie bisher mit 4,50 €) und die Kosten für ein Mittag- oder Abendessen mit jeweils 40 %.





Verpflegungskosten dürfen Sie nach wie vor nur in Höhe der amtlichen Pauschalen geltend machen. Bei Auswärtstätigkeiten im Ausland hängt die Höhe der Verpflegungspauschale von dem Land ab, in dem die auswärtige Tätigkeit ausgeübt wird. Ein Vorsteuerabzug aus den Kosten ist hier nicht möglich.








I.	Wann liegt eine auswärtige Tätigkeit vor?





Sobald Sie oder Ihr Arbeitnehmer sich aus betrieblichen bzw. beruflichen Gründen von Ihrer regelmäßigen Betriebs- bzw. Arbeitsstätte und Ihrer Wohnung vorübergehend entfernen, können Sie von einer auswärtigen Tätigkeit ausgehen. Auf die Entfernung und Zeitdauer kommt es nun nicht mehr an. Das gilt auch für Einsatzwechseltätigkeiten, so dass auch die bisherige 30-km-Grenze keine Bedeutung mehr hat.





Als Unternehmer haben Sie üblicherweise eine regelmäßige Betriebsstätte. Bei Arbeitnehmern kommt es bei der Berechnung der Reisekosten auf die regelmäßige Arbeitsstätte an. Eine regelmäßige Arbeitsstätte ist der örtliche Mittelpunkt der dauerhaft angelegten Tätigkeit, den der Arbeitnehmer mit einer gewissen Nachhaltigkeit immer wieder aufsucht. Nachhaltigkeit liegt bereits dann vor, wenn der Arbeitnehmer die Arbeitsstätte durchschnittlich einmal pro Arbeitswoche aufsucht. Dabei können Sie von (52 Wochen ab�züglich 6 Wochen Urlaub =) 46 Arbeitswochen pro Kalenderjahr ausgehen.





Ab dem Jahr 2008 wird aus einer vorübergehenden, längerfristigen auswärtigen Tätigkeit am selben Ort nach Ablauf von drei Monaten keine weitere Betriebsstätte bzw. keine (weitere) Arbeitsstätte mehr. Bei den Fahrten handelt es sich dann immer um Geschäfts- bzw. Dienstfahrten und nicht mehr um Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs- bzw. Arbeitsstätte.





Neues Reisekostenrecht





Steuerberater Bernd Rumpf


Gutleutstraße 163-167, 60327 Frankfurt/Main, Telefon (0 69) 24 26 04-0,
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